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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens  
   
1.1  Produktidentifikator  

     
Hydro-Kerzenlack glänzend  
schwarz   (12315615)  

 

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird  

   Relevante identifizierte Verwendungen  
   Kerzenlack zur Oberflächenveredelung von Kerzen  
   Verwendungssektoren [SU]  
   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)  
   Produktkategorie [PC]  
   PC 9a - Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner  
1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

   Lieferant  
  Kaiser Lacke GmbH  

 

   Straße :   Darmstädter Str. 7  
   Postleitzahl/Ort :   90427   Nürnberg  
   Telefon :   0049 911 93639 0  
   Telefax :   0049-911-93639-99  
   Ansprechpartner für Informationen :   Office@Kaiser-Lacke.de  
1.4  Notrufnummer  
     0049-911-93639-0 erreichbar während der normalen Geschäftszeiten  

 

   
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
   
2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Skin Irrit. 2 ; H315 - Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.  
   Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschädigung/-reizung : Kategorie 2 ; Verursacht schwere Augenreizung.  
2.2  Kennzeichnungselemente  
   Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Gefahrenpiktogramme  

   

 

   Ausrufezeichen (GHS07)  
   Signalwort  
   Achtung  
   Gefahrenhinweise  
   H315  Verursacht Hautreizungen.  
   H319  Verursacht schwere Augenreizung.  
   Sicherheitshinweise  
   P264  Nach Gebrauch ... gründlich waschen.  
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   P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
   P332+P313  Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
   P337+P313  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
   P321  Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).  

   P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  

   P302+P352  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.  
   P362+P364  Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
   Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische  

   
EUH208  Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-

ISOTHIAZOL-3-ON   UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.  

2.3  Sonstige Gefahren  
   Mögliche schädliche Wirkungen auf die Umwelt  

   Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein 
Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.  

   Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.  
   
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
   
3.2  Gemische  
   Gefährliche Inhaltsstoffe  

   
  1-METHOXY-2-PROPANOL ; REACH-Nr. : 01-2119457435-35 ; EG-Nr. : 203-539-1; CAS-Nr. : 107-98-2  

  
  Gewichtsanteil :  ≥ 2,5 - < 10 %  
  Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  STOT SE 3 ; H336    

 

 

   

  2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; EG-Nr. : 203-542-8; CAS-Nr. : 108-01-0  

  

  Gewichtsanteil :  ≥ 1 - < 2,5 %  

  
Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  Acute Tox. 3 ; H331  Skin Corr. 1B ; H314  Eye Dam. 1 ; H318 

 Acute Tox. 4 ; H302  Acute Tox. 4 ; H312  STOT SE 3 ; H335    
  Spezifische Konzentrationsgrenzen : STOT SE 3 ; H335: C ≥ 5 %  

 

 

   

  1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; EG-Nr. : 220-120-9; CAS-Nr. : 2634-33-5  

  

  Gewichtsanteil :  ≥ 0,005 - < 0,01 %  

  
Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Eye Dam. 1 ; H318  Acute Tox. 4 ; H302  Skin Irrit. 2 ; H315  Skin Sens. 1 ; H317 

 Aquatic Acute 1 ; H400    
  Spezifische Konzentrationsgrenzen : Skin Sens. 1 ; H317: C ≥ 0,05 %  

 

 

   

  
GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON   UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) ; REACH-Nr. : 01-
2120764691-48-0000 ; CAS-Nr. : 55965-84-9  

  

  Gewichtsanteil :  ≥ 0,00015 - < 0,0015 %  

  
Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Acute Tox. 2 ; H310  Acute Tox. 2 ; H330  Acute Tox. 3 ; H301  Skin Corr. 1C ; H314 

 Eye Dam. 1 ; H318  Skin Sens. 1A ; H317  Aquatic Acute 1 ; H400  Aquatic Chronic 1 
; H410  EUH071    

  
Spezifische Konzentrationsgrenzen : Eye Dam. 1 ; H318: C ≥ 0,6 % • Skin Corr. 1C ; H314: C ≥ 0,6 % • Eye Irrit. 2 ; 

H319: C ≥ 0,06 % • Skin Irrit. 2 ; H315: C ≥ 0,06 % • Skin Sens. 1A ; H317: C ≥ 
0,0015 % • (M=100)  

 

 

   Zusätzliche Hinweise  
   Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.  
   
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
   
4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  
   Allgemeine Hinweise  
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In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen 
Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.  

 

   
Nach Einatmen  

  
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand 
künstliche Beatmung einleiten.  

 

   Bei Hautkontakt  
  Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  

 

   
Nach Augenkontakt  

  
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und 
Augenarzt aufsuchen.  

 

   Nach Verschlucken  
  Sofort Arzt hinzuziehen. Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeiführen.  

 

4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Übelkeit , Kopfschmerzen  
4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  
   Keine  
   
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
   
5.1  Löschmittel  

   Geeignete Löschmittel  
  alkoholbeständiger Schaum , Löschpulver , Kohlendioxid (CO2) , Wassersprühstrahl  

 

   Ungeeignete Löschmittel  
  Wasservollstrahl  

 

5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
   Es liegen keine Informationen vor.  

   Gefährliche Verbrennungsprodukte  
  Stickoxide (NOx) , Kohlenmonoxid  

 

5.3  Hinweise für die Brandbekämpfung  

   
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung  
  Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.  

 

5.4  Zusätzliche Hinweise  

   Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Zum Schutz 
von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  

   
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
   

6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren  

   Nicht für Notfälle geschultes Personal  

   Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

   Einsatzkräfte  
   Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  
6.2  Umweltschutzmaßnahmen  

   Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder 
Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.  
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6.3  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

   Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten, 
geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.  

6.4  Verweis auf andere Abschnitte  
   Entsorgung: siehe Abschnitt 13  
   
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
   

   

 

7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
   Schutzmaßnahmen  

   Abzug verwenden (Labor). Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: 
Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole Aerosolerzeugung/-bildung Hautkontakt Augenkontakt  

   Brandschutzmaßnahmen  
   Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.  
   Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene  

   Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 
ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen.  

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  

   
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Fußböden sollten undurchlässig, 
flüssigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Behälter dicht geschlossen halten. Ausreichende Lagerraumbelüftung 
sicherstellen. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.  

   Zusammenlagerungshinweise  
   Lagerklasse (TRGS 510) :   12      

 

   Fernhalten von  
  Hitze. Oxidationsmittel , Starke Säure , Starke Lauge , Frost  

 

7.3  Spezifische Endanwendungen  
   Kerzenlack zur Oberflächenveredelung von Kerzen  
   
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen  
   
8.1  Zu überwachende Parameter  
   Arbeitsplatzgrenzwerte  
   1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2  

   

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TRGS 900 ( D )  
   Grenzwert :  100 ppm   /   370 mg/m3  
   Spitzenbegrenzung :  2(I)  
   Bemerkung :  Y  
   Version :  23.06.2022    

 

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  STEL ( EC )  
   Grenzwert :  150 ppm   /   568 mg/m3  
   Bemerkung :  Skin  
   Version :  20.06.2019    

 

   Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TWA ( EC )  
   Grenzwert :  100 ppm   /   375 mg/m3  
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   Bemerkung :  Skin  
   Version :  20.06.2019    

 

   Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )  

   Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )  
  Grenzwert :  nicht relevant    

 

   Biologische Grenzwerte  
   1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2  

   

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TRGS 903 ( D )  
   Parameter :  1-Methoxypropan-2-ol / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende  
   Grenzwert :  15 mg/l  
   Version :  25.02.2022    

 

   DNEL-/PNEC-Werte  
   DNEL/DMEL  
   1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2  
   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (systemisch)  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeitig  
   Grenzwert :  18,1 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (systemisch)  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeitig  
   Grenzwert :  43,9 mg/m3  
   Grenzwerttyp :  DNEL Verbraucher (systemisch)  
   Expositionsweg :  Oral  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeitig  
   Grenzwert :  3,3 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (lokal)  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Kurzzeitig  
   Grenzwert :  553,5 mg/m3  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeitig  
   Grenzwert :  50,6 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeitig  
   Grenzwert :  369 mg/m3  
   2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeitig  
   Grenzwert :  1,04 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
   Expositionsweg :  Einatmen  
   Expositionshäufigkeit :  Langzeitig  
   Grenzwert :  7,4 mg/m3  
   PNEC  
   1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Gewässer, Süßwasser)  
   Grenzwert :  10 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Gewässer, zeitweise Freisetzung)  
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   Grenzwert :  100 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Gewässer, Meerwasser)  
   Grenzwert :  1 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Industrie)  
   Expositionsweg :  Boden  
   Grenzwert :  2,47  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Sediment, Süßwasser)  
   Grenzwert :  41,6 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Sediment, Meerwasser)  
   Grenzwert :  4,17 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Kläranlage)  
   Grenzwert :  100 mg/l  
   2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Gewässer, Süßwasser)  
   Grenzwert :  0,0661 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Gewässer, zeitweise Freisetzung)  
   Grenzwert :  0,0661 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Gewässer, Meerwasser)  
   Grenzwert :  0,00661 mg/l  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Industrie)  
   Expositionsweg :  Boden  
   Grenzwert :  0,0177 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Sediment, Süßwasser)  
   Grenzwert :  0,0529 mg/kg  
   Grenzwerttyp :  PNEC (Kläranlage)  
   Grenzwert :  10 mg/l  
8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition  
   Geeignete technische Steuerungseinrichtungen  

   Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher 
Schutzausrüstungen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.  

   Persönliche Schutzausrüstung  

   

 

   Augen-/Gesichtsschutz  
   Gestellbrille mit Seitenschutz  

   Erforderliche Eigenschaften  
  flüssigkeitsdicht.  

 

   Hautschutz  
   Handschutz  

   NR (Naturkautschuk, Naturlatex) , Butylkautschuk . Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben 
genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.  

   Empfohlene Handschuhfabrikate : EN ISO 374  
   Körperschutz  
   Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.  
   Atemschutz  

   Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung. Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen 
nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.  

   Sonstige Schutzmaßnahmen  
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   Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
   
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
   
9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

   
Aussehen :    Flüssig  
Farbe :     schwarz  
Geruch :     charakteristisch  

 

   Sicherheitstechnische Kenngrößen  

   

Aggregatzustand :        Flüssig           
Schmelzpunkt :     ca.    -2     °C       
Gefrierpunkt :     ca.    -2     °C       
Siedebeginn und Siedebereich :  ( 1013 hPa )    ca.    100     °C       
Zersetzungstemperatur :        nicht bestimmt           
Flammpunkt :        nicht anwendbar        Brookfield    
Zündtemperatur :        nicht bestimmt           
Untere Explosionsgrenze :        nicht anwendbar           
Obere Explosionsgrenze :        nicht anwendbar           
Dampfdruck :  ( 50 °C )    <    100     hPa       
Dichte :  ( 20 °C )       1,06     g/cm3       
Relative Dichte :  ( 20 °C )       nicht bestimmt           
Lösemitteltrennprüfung :  ( 20 °C )       nicht bestimmt           
Wasserlöslichkeit :  ( 20 °C )       100     Gew-%       
pH-Wert :        nicht bestimmt           
log P O/W :        nicht bestimmt           
Auslaufzeit :  ( 20 °C )    ca.    13 - 15     s    DIN-Becher 4 mm    
Geruchsschwelle :        nicht bestimmt           
Relative Dampfdichte :  ( 20 °C )       nicht bestimmt           
Verdampfungsgeschwindigkeit :     ca.    80     (Ether = 1)      

 

   

Entzündbare Feststoffe :  Nicht relevant.   
Entzündbare Gase :  Nicht entzündbar.   
Oxidierende Flüssigkeiten :  Nicht relevant.   
Explosive Eigenschaften :  Nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14.   
Korrosiv gegenüber Metallen :  Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.   

 

9.2  Sonstige Angaben  
   Keine  
   
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
   
10.1  Reaktivität  
   Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.  
10.2  Chemische Stabilität  
   Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.  
10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
   Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  
10.4  Zu vermeidende Bedingungen  
   Unbrauchbar nach Gefrieren.  
10.5  Unverträgliche Materialien  
   Fernhalten von: Alkalimetalle , Wasserstoffperoxid , Oxidationsmittel.  
10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte  
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   Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  
   
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  
   
11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
   Akute Toxizität  
   Akute orale Toxizität  
   Parameter :  LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Expositionsweg :  Oral  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  4016 mg/kg  
   Parameter :  LD50 ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Expositionsweg :  Oral  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  ca. 1182 mg/kg  
   Methode :  OECD 401  
   Akute dermale Toxizität  
   Parameter :  LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  > 2000 mg/kg  
   Parameter :  LD50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Spezies :  Kaninchen  
   Wirkdosis :  11000 mg/kg  
   Parameter :  LD50 ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Expositionsweg :  Dermal  
   Spezies :  Kaninchen  
   Wirkdosis :  1220 mg/kg  
   Akute inhalative Toxizität  
   Parameter :  LC0 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Expositionsweg :  Inhalation (Dampf)  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  > 7000 ppm  
   Expositionsdauer :  6 h  
   Parameter :  LC50 ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Expositionsweg :  Inhalation (Dampf)  
   Spezies :  Ratte  
   Wirkdosis :  ca. 6 mg/l  
   Expositionsdauer :  4 h  
   Methode :  OECD 403  
   Ätzwirkung  
   Ätz-/Reizwirkung auf die Haut  
   Parameter :  Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Spezies :  Kaninchen  
   Ergebnis :  Nicht reizend  
   Parameter :  Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Spezies :  Kaninchen  
   Ergebnis :  Ätzend  
   Methode :  OECD 404  
   Schwere Augenschädigung/-reizung  
   Parameter :  Schwere Augenschädigung/-reizung ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 ) 
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   Spezies :  Kaninchen  
   Ergebnis :  Leicht reizend  

   Parameter :  Schwere Augenschädigung/-reizung ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-
01-0 )  

   Ergebnis :  Verursacht schwere Augenschäden  
   Sensibilisierung der Atemwege/Haut  
   Sensibilisierung der Haut  
   Parameter :  Sensibilisierung der Haut ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Spezies :  Meerschweinchen  
   Ergebnis :  Nicht sensibilisierend.  
   Parameter :  Sensibilisierung der Haut ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Spezies :  Meerschweinchen  
   Ergebnis :  Nicht sensibilisierend.  
   Methode :  OECD 406  

   
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und 
fortpflanzungsgefährdende Wirkung)  

   Keimzellmutagenität  
   In-vitro-Mutagenität  
   Parameter :  Genmutationen Mikroorganismen ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Ergebnis :  Ames-Test negativ.  
   Methode :  OECD 471 (Ames Test)  
   Parameter :  In-vitro-Mutagenität ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Spezies :  Salmonella typhimurium  
   Ergebnis :  Ames-Test negativ.  
   Methode :  OECD 471 (Ames Test)  
   Parameter :  Genmutationen Säugerzellen ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Ergebnis :  Negativ.  
   Methode :  OECD 476  
11.2  Angaben über sonstige Gefahren  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
   
12.1  Toxizität  
   Aquatische Toxizität  
   Akute (kurzfristige) Fischtoxizität  
   Parameter :  LC50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Spezies :  Leuciscus idus (Goldorfe)  
   Wirkdosis :  4600 - 10000 mg/l  
   Expositionsdauer :  96 h  
   Parameter :  LC50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Spezies :  Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)  
   Wirkdosis :  1000 mg/l  
   Expositionsdauer :  96 h  
   Methode :  OECD 203  
   Parameter :  LC50 ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Spezies :  Leuciscus idus (Goldorfe)  
   Wirkdosis :  146,6 mg/l  
   Expositionsdauer :  96 h  
   Methode :  DIN 38412 / Teil 15  
   Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere  
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   Parameter :  EC50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Spezies :  Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
   Wirkdosis :  > 500 mg/l  
   Expositionsdauer :  48 h  
   Parameter :  EC50 ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Spezies :  Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
   Wirkdosis :  98,37 mg/l  
   Expositionsdauer :  48 h  
   Methode :  OECD 202  
   Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien  
   Parameter :  IC50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Spezies :  Pseudokirchneriella subcapitata  
   Wirkdosis :  > 1000 mg/l  
   Expositionsdauer :  72 h  
   Parameter :  EC50 ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Spezies :  Desmodesmus subspicatus  
   Wirkdosis :  35 mg/l  
   Expositionsdauer :  72 h  
   Kläranlage  
   Parameter :  EC50 ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Inokulum :  Belebtschlamm  
   Wirkdosis :  > 1000 mg/l  
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit  
   Biologischer Abbau  
   Parameter :  DOC-Abnahme ( 1-METHOXY-2-PROPANOL ; CAS-Nr. : 107-98-2 )  
   Inokulum :  Biologischer Abbau  
   Abbaurate :  ca. 90 %  
   Testdauer :  696 h  
   Bewertung :  Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).  
   Methode :  OECD 301E  
   Parameter :  Biologischer Abbau ( 2-DIMETHYLAMINOETHANOL ; CAS-Nr. : 108-01-0 )  
   Abbaurate :  > 60 %  
   Testdauer :  672 h  
   Bewertung :  Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).  
   Methode :  OECD 301C  
12.3  Bioakkumulationspotenzial  
   Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.  
12.4  Mobilität im Boden  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
   Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.  
   Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.  
12.6  Endokrinschädliche Eigenschaften  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.7  Andere schädliche Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.8  Zusätzliche ökotoxikologische Informationen  
   Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.  
   
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
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13.1  Verfahren der Abfallbehandlung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
   
14.1  UN-Nummer oder ID-Nummer  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.2  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.3  Transportgefahrenklassen  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.4  Verpackungsgruppe  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.5  Umweltgefahren  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
   Keine  
14.7  Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten  
   Keine Beförderung als Massengut gemäß IBC-Code.  
   
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  
   

15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  

   EU-Vorschriften  
   Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen  
   Verwendungsbeschränkungen  
   Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschränkungen)  
   Verwendungsbeschränkung gemäß REACH Anhang XVII Nr. :   3, 40, 75  
   Nationale Vorschriften  
   Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)  
   Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. I) :   < 5   %  
   Wassergefährdungsklasse  
   Einstufung gemäß AwSV - Klasse : 2 (Deutlich wassergefährdend)  
   Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen  
   Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
   Keine entzündbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV.  
15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung  
   Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.  
   
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  
   
16.1  Änderungshinweise  
   15. Wassergefährdungsklasse  
16.2  Abkürzungen und Akronyme  

   Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).  
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16.3  Wichtige Literaturangaben und Datenquellen  
   Keine  

16.4  Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

   Es liegen keine Informationen vor.  
16.5  Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  

   

H226  Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H301  Giftig bei Verschlucken.  
H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H310  Lebensgefahr bei Hautkontakt.  
H312  Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H315  Verursacht Hautreizungen.  
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318  Verursacht schwere Augenschäden.  
H330  Lebensgefahr bei Einatmen.  
H331  Giftig bei Einatmen.  
H335  Kann die Atemwege reizen.  
H336  Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H400  Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H410  Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
EUH071  Wirkt ätzend auf die Atemwege.  

 

16.6  Schulungshinweise  
   Keine  
16.7  Zusätzliche Angaben  
   Keine  

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten 
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 
unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.  

 
 


